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Begründung (Teil I): Städtebaulicher Teil

1. Vorbemerkung

Das Verfahren zur Aufstellung der 9. Änderung des FNP und parallel des Bebauungsplanes 

Nr. 13 "Windenergieparkfläche Bredenbek-Kronsburg“ der Gemeinde Bredenbek wurde mit 

Aufstellungsbeschluss vom 12.12.2012 begonnen.

Ursprünglich sollten die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines 

Windparks mit sieben Windenergieanlagen (WEA) mit Anlagenhöhen von jeweils max. 180 

m geschaffen werden. Nach dem Ergebnis eines durchgeführten Bürgerentscheides in der 

Gemeinde Bredenbek wurden die Planungsziele mit dem Entwurf 06.01.2016 angepasst 

und die Errichtung von acht WEA mit Anlagenhöhen von jeweils max. 120 m und einzuhal­

tenden Abständen zu Einzelhäusern mit Wohnnutzung von 650 m festgesetzt.

Die Planung der Gemeinde Bredenbek war darüber hinaus von den Urteilen des Oberver­

waltungsgerichtes Schleswig (OVG) vom 20.01.2015 betroffen, das die Teilfortschreibung 

der Regionalpläne für die Planungsräume I und III und damit die Ausweisung von Windei­

gnungsgebieten von 2012 für unwirksam erklärt hat.

In der Stellungnahme der Landesplanung vom 07.04.2016 wurde darauf hingewiesen, dass 

die im B-Plan-Entwurf vom 06.01.2016 getroffenen Abstände zu Einzelhäusern von 650 m 

im Widerspruch zum Planungserlass vom 23.06.2015 standen. Darüber hinaus wäre eine 

Höhenbegrenzung auf maximal 120 m Gesamthöhe WEA nur aufgrund einer hinreichenden 

städtebaulichen Begründung möglich. Zudem wurde 2016 seitens der Landesplanung er­

klärt, dass die vollumfängliche Beurteilung und demzufolge die abschließende Stellung­

nahme erst bei ausreichender Planreife des Regionalplans erfolgen könnte. Es wurde emp­

fohlen die gemeindliche Bauleitplanung auszusetzen. Dem ist die Gemeinde gefolgt.

Der aktuell wirksame Regionalplan für den Planungsraum II Kapitel 5.7 (Windenergie an 

Land) trat am 29.12.2020 in Kraft. Der Plan weist in der Gemeinde Bredenbek zwei Vor­

ranggebiete für Windenergie aus.

Abb. 1: Auszug aus dem Regionalplan für den Planungsraum II (Windenergie an Land, 2020)
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Nunmehr soll das im Jahr 2012 begonnene Verfahren der Bauleitplanung fortgesetzt wer­

den. Gegenstand dieses Planverfahrens ist das Vorranggebiet mit der Bezeichnung 

PR2_RDE_060 mit einer Größe von insgesamt 85,7 ha. Das Gebiet besteht aus einem 

Hauptteil 79,7 ha und einem Appendix 6,0 ha. (vgl. Abbildung 1). Der südwestliche Teilbe­

reich des Eignungsgebiets befindet sich auf dem südlich angrenzenden Gebiet der Ge­

meinde Haßmoor. Den Darstellungen für das Vorranggebiet entsprechend wird der Gel­

tungsbereich zur Errichtung des Windparks des Entwurfs der FNP-Änderung aus dem Jahr 

2015 angepasst und in die Teilgeltungsbereiche 1 und 2 untergliedert.

2. Lage und Umfang des Plangebiets

Die 9. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) besteht aus acht Teilgeltungsberei­

chen. In den Teilgeltungsbereichen 1 und 2 wird die Fläche des geplanten Windparks dar­

gestellt, wohingegen in den Teilgeltungsbereichen 3 bis 8 Darstellungen für Ausgleichsflä­

chen erfolgen (Übersicht über die Teilgeltungsbereiche siehe Deckblatt).

Die Teilgeltungsbereiche 1 und 2 liegen im Südwesten des Gemeindegebietes von Breden­

bek, südlich der Bebauung Kronsburg und Kronsburg-Redder sowie nördlich des Bruxer 

Holzes. Bei dem Teilgeltungsbereich 2 handelt es sich um einen etwa 6,0 ha großen Ap­

pendix nördlich des Teilgeltungsbereichs 1. Südlich des Teilgeltungsbereiches 1 befindet 

sich die Gemeindegrenze zu Westensee, süd-westlich angrenzend die Gemeindegrenze 

zu Haßmoor. Unmittelbar nördlich des Teilgeltungsbereiches 1 verläuft die Hochspan­

nungsleitung Audorf-Kiel, weiter nördlich die Bundesautobahn BAB 210. Westlich verläuft 

die Gemeindestraße Haßmoorer Weg. Im Osten grenzt der Teilgeltungsbereich 1 an die 

freie Feldmark an, weiter östlich verläuft die Kreisstraße K 67 Schönhagener Straße. Die 

Fläche wird aktuell landwirtschaftlich (Ackerfläche) genutzt. Im Gebiet sind nach § 21 

LNatSchG geschützte Kleingewässer und Knicks vorhanden. Teilgeltungsbereich 1 um­

fasst Teile von Flur 4 und 5 der Gemarkung Kronsburg und von Flur 1 der Gemarkung 

Bossee mit einer Fläche von ca. 78,2 ha.

Die Teilgeltungsbereiche 3, 4 und 5 liegen im westlichen Bereich des Gemeindegebietes 

von Bredenbek südlich (Teilgeltungsbereiche 4, 5) und unmittelbar nördlich (Teilgeltungs­

bereich 3) der Bebauung Kronsburg. Südlich und nordöstlich grenzen Waldflächen an, 

westlich liegt die Bebauung Kronsburg-Glinde, östlich die Bebauung Kronsburg-Redder. 

Teilgeltungsbereich 3 umfasst eine Fläche von ca. 1,7 ha, Teilgeltungsbereich 4 eine Flä­

che von ca. 6,7 ha und Teilgeltungsbereich 5 eine Fläche von ca. 1,5 ha.

Die Teilgeltungsbereiche 6 und 7 liegen im östlichen Bereich des Gemeindegebietes, süd­

lich der Ortslage von Bredenbek. Die Teilgeltungsbereiche 6 und 7 grenzen unmittelbar 

nördlich (Teilgeltungsbereich 7) und westlich (Teilgeltungsbereich 7) an die Waldflächen 

des Rolfshörner Holzes an. Nördlich verläuft die Bundesautobahn BAB 210, westlich die 

Kreisstraße K 67 Schönhagener Straße. Teilgeltungsbereich 6 umfasst eine Fläche von ca. 

2,8 ha und Teilgeltungsbereich 7 eine Fläche von ca. 1,5 ha,

Teilgeltungsbereich 8 liegt im nördlichen Bereich des Gemeindegebietes innerhalb der 

Ortslage von Bredenbek im Ortsteil Kronsfelde. Unmittelbar südlich grenzt Wohnbebauung 
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an, nördlich verläuft die Kreisstraße K 67 Rendsburger Straße. Östlich liegen Wohngebiete 

des Hauptortes Bredenbek. Teilgeltungsbereich 8 umfasst eine Fläche von ca. 1,2 ha.

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt ca 99,8 ha.

3. Planungserfordernis

Der Klimawandel erfordert drastische Einsparungen von CO2-Emissionen bei der Erzeu­

gung von Energie. Die Stromversorgung Deutschlands soll daher bis zum Jahr 2035 na­

hezu vollständig auf erneuerbaren Energien beruhen. Zusätzlich zeigen die aktuellen geo­

politischen Entwicklungen das Erfordernis auf, im Hinblick auf die Versorgungssicherheit 

eine Unabhängigkeit vom Import fossiler Energieträger zu erreichen. Mit Änderung des 

EEG 2023 wurde die besondere Bedeutung der Erneuerbaren Energien festgeschrieben. 

Danach sollen erneuerbare Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführende 

Schutzgüterabwägung eingebracht werden.

Die Gemeinde Bredenbek möchte die bereits im Jahr 2012 begonnene Planung für Flächen 

der Windenergienutzung fortsetzen. Damit soll eine Feinsteuerung des Windparks auf kom­

munaler Ebene zur Festsetzung der Standorte der Anlagen erfolgen. Zudem soll mit dem 

Bebauungsplan gesichert werden, dass ein nicht unerheblicher Teil des naturschutzfachli­

chen Ausgleichs innerhalb des Gemeindegebiets erfolgt.

Zudem wird mit der Fortführung der Bauleitplanung der Planungsprozess auch weiterhin 

für die Öffentlichkeit nachvollziehbar.

Konkretes Ziel der Planung ist nun die planungsrechtliche Konkretisierung für die Errichtung 

eines Windparks mit neun Windenergieanlagen (WEA). Die geplanten WEA sind vom Typ 

Nordex N 149/5.X, mit einer Nabenhöhe von 104,7 m, der Rotordurchmesser beträgt 149,1 

m. Die Gesamthöhe beläuft sich auf 179,25 m. Der untere Rotordurchgang liegt bei einer 

Höhe von 30,15 m. Die überstrichene Fläche (Rotorfläche) beträgt je WEA 17.640 m2. Pro 

Anlage umfasst die Nennleistung 5,7 MW.

Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 BauGB regelmäßig aus dem Flächennutzungsplan 

zu entwickeln. Im wirksamen FNP der Gemeinde Bredenbek aus dem Jahr 1970 ist das 

Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Um die Windparkplanung auf 

Ebene des Bebauungsplanes konkretisieren zu können ist daher auch die Anpassung des 

Flächennutzungsplanes erforderlich. Parallel zu dieser Änderung des Flächennutzungspla­

nes erfolgt parallel die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergieparkflächen 

Bredenbek-Kronsburg“. Mit der Aufstellung der 9. Änderung des Flächennutzungsplanes 

wird der Bebauungsplan aus dem FNP entwickelt sein.
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4. Landesplanung - Regionalplanung

Gemäß Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes (2021) liegen die Teilgeltungsbe­

reiche 1 und 2 in einem Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung, am Rande eines 

Vorbehaltsraumes für Natur und Landschaft. Nördlich der Teilgeltungsbereiche 1 und 2 ver­

läuft eine planfestgestellte Trasse einer Hochspannungsleitung.

Abb. 2: Auszug Fortschreibung LEP 2021

Abb. 3: Auszug Regionalplan Planungsraum III (2000)

Zurzeit werden die Regionalpläne für alle Planungsräume neu aufgestellt. Noch gilt für den 

Kreis Rendsburg-Eckernförde der Regionalplan für den Planungsraum III (2000). Danach 

liegt der Plangeltungsbereich innerhalb eines Gebietes mit besonderer Bedeutung für Tou­

rismus und Erholung und innerhalb der Grenzen des Naturparks Westensee.
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Für den LEP 2010 ist die Teilfortschreibung für das Kapitel 3.5.2 (Sachthema Windenergie 

an Land) im Jahr 2020 erfolgt. Danach sollen „zur räumlichen Steuerung der Errichtung von 

Windkraftanlagen in den Regionalplänen Vorranggebiet mit der Wirkung von Eignungsge­

bieten für die Windenergienutzung (Vorranggebiet Windenergie) festgelegt werden. In die­

sen wird der Nutzung der Windenergie Vorrang vor anderen raumbedeutsamen Nutzungen 

eingeräumt.

Der Regionalplan für den Planungsraum II Kapitel 5.7 (Windenergie an Land) wurde am 

29.12.2020 beschlossen. Der Regionalplan legt Vorranggebiete für Windenergie mit der 

Wirkung von Eignungsgebieten fest. Raumbedeutsame Windkraftanlagen dürfen nur in die­

sen Gebieten errichtet werden.

Aufgrund der Ausschlusswirkung der Vorranggebiete muss sichergestellt sein, dass sich 

die Windenergie innergebietlich vorrangig gegenüber anderen Belangen durchsetzt. Dies 

hat zur Folge, dass der gemeindlichen Steuerung innerhalb der Vorranggebiete sehr enge 

Grenzen gesetzt sind. Die Festsetzungen dürfen nicht dazu führen, dass die Errichtung 

überhaupt unwirtschaftlich wird oder der Windenergienutzung nicht substanziell Raum ver­

schafft wird.

In der Teilfortschreibung für den Planungsraum II ist das Eignungsgebiet mit der Bezeich­

nung PR2_RDE_060 mit einer Größe von insgesamt 85,7 ha ausgewiesen. Das Eignungs­

gebiet besteht aus einem Hauptteil von 79,7 ha und einem Appendix von 6,0 ha. (vgl. Abb. 

4). Ein Teilbereich im Süden des Eignungsgebiets befindet sich auf dem südlich angren­

zenden Gebiet der Gemeinde Haßmoor. Im Westen des Gemeindegebiets ist ein weiteres 

Eignungsgebiet (PR2_RDE_061) ausgewiesen, welches ebenfalls aus zwei Teilgebieten 

besteht. Auch hier befindet sich der südliche Teil auf dem Gebiet der Gemeinde Haßmoor.

Im Rahmen der Aufstellung der Regionalpläne (2020) wurden alle Flächen einer Abwägung 

unterzogen. Da die Fläche im nördlichen Bereich des Naturpark Westensee liegt, war ge­

mäß damaliger Ziff. 3.5.2 Abs. 9 LEP geprüft worden, ob die Festlegung eines Windeig­

nungsgebietes an dieser Stelle des Naturparks mit dem Schutz und Nutzungszweck ver­

einbar ist. Die Fläche wurde daraufhin teilweise übernommen. Die ausnahmsweise Aus­

weisung des Eignungsgebietes im Naturpark ging mit einer kompakten Flächenausweisung 

von begrenzter Größe einher.

Die Fläche ist durch die nördlich verlaufende Freileitung (Hochspannungsleitung) vorbelas­

tet und zeichnet sich weder durch eine hohe Dichte an Biotopverbundstrukturen noch durch 

andere naturschutz-fachlich wertvolle Flächen aus.
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Abb. 4: Auszug Datenblatt zum Regionalplan Planungsraum II (Wind an Land, 2020)

Die in den Teilgeltungsbereichen 1 und 2 für den Windpark ausgewiesenen Flächen für die 

Zusatznutzung „Erneuerbare Energien - Windenergie“ entsprechen dem im geltenden Re­

gionalplan ausgewiesenen Windvorranggebiet innerhalb des Gemeindegebiets von Bre­

denbek.

Am 01.02.2023 ist die neue „Wind-an-Land-Gesetzgebung “ des Bundes in Kraft getreten. 

Um die erforderlichen Flächenbeitragswerte nach WindBG1 zu erreichen, muss Schleswig- 

Holstein insgesamt ca. drei Prozent der Landesfläche an Flächen für Windenergie auswei­

sen. Dies bedeutet, dass über die bislang ausgewiesenen Vorranggebiete für Windenergie 

hinaus weitere Flächen festgelegt werden müssen.

Mit Runderlass vom 19.12.20232 hat die Landesplanungsbehörde über die allgemeinen 

Planungsabsichten für die Teilfortschreibung des LEP sowie die Teilaufstellung der Regio­

nalpläne zum Sachthema Windenergie an Land unterrichtet. Ziel der Teilaufstellung der 

Regionalpläne ist die Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung für die 

Planungsräume. Dabei erfolgen Anpassungen an die veränderte Bundesgesetzgebung. So 

1 Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG), Änderungen des BauGB sowie Änderungen des ROG

2 Runderlass des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswig-Holstein - 

Landesplanungsbehörde - vom 19. Dezember 2023 - IV 64 - Az. VIS 10385/2023
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dürfen nach § 4 Abs. 1 S. 5 WindBG Flächen mit „Bestimmungen zur Höhe baulicher Anla­

gen“ nicht auf die Flächenbeitragswerte der Länder angerechnet werden.

Mit der Neuaufstellung der Raumordnungspläne werden u. a. folgende Planungsabsichten 

verfolgt:

■ Festlegung von bisherigen und neuen Tabukriterien als Ziele der Raumordnung

■ Streichung des Zieles der Raumordnung, wonach zu Wohngebäuden im Außenbe­

reich das dreifache und zu Wohngebäuden im bauplanungsrechtlichen Innenbe­

reich das fünffache der Anlagengesamthöhe einzuhalten ist (3H/5H-Regelung)

■ Verbot jeglicher Höhenbegrenzunqen als Ziel der Raumordnung

Im Runderlass vom 19.12.2023 wird daraufhin gewiesen, dass die Ziele des in Aufstellung 

befindlichen LEP als sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 4 ROG zu beachten 

sind.

Im Juni 2024 wurde das Beteiligungsverfahren für die Teilfortschreibung der LEP Fort­

schreibung 2021 Thema „Windenergie an Land“ (Entwurf Juni 2024) eingeleitet. Mit der 

Fortschreibung werden die zukünftig landesweit gültigen Ziele und Grundsätze zur Bestim­

mung der Windvorranggebiete aufgezeigt.

Unter Berücksichtigung der darin festgelegten Ziele der Raumordnung wurden landesweit 

Potenzialflächen der Windenergie ermittelt. Bei den Potenzialflächen handelt es sich um 

die nach Anwendung der Ausschlusskriterien (Ziele der Raumordnung) verbleibenden Flä­

chen. Es handelt sich um sogenannte „Rohpotenzialflächen“, die die Grundlage für die Aus­

wahl und Festlegung von Windenergiegebieten bilden.

Abb. 5: Potenzialflächen nach Teilfortschreibung LEP „Windenergie an Land“ (Entwurf 06 2024)
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Unter der Anwendung der in der Teilfortschreibung aufgeführten Ziele der Raumordnung 

wurden landesweit Potenzialflächen für Windenergie ermittelt. Die Potenzialfläche 

PR2_RDE_096 umfasst das im aktuell geltenden Regionalplan ausgewiesene Vorrangge­

biet PR2_RDE_060.

Die Teilgeltungsbereiche 1 und 2 beinhalten das im geltenden Regionalplan ausgewiesene 

Vorranggebiet PR2_RDE_060 innerhalb des Gemeindegebiets von Bredenbek.

Die nächstgelegenen Wohnhäuser in den Ortslagen von Bredenbek und Haßmoor liegen 

in einer Entfernung von über 800 m zum Plangebiet. Zu Wohngebäuden im Außenbereich 

(Einzelhäuser) weist das Windvorranggebiet und damit die Grenzen der Teilgeltungsberei­

che 1 und 2 eine Entfernung von mindestens 400 m auf. Damit wird dem Ziel der Raumord­

nung hinsichtlich der Mindestabstände zu Wohnnutzung entsprochen.

Die Planung entspricht diesbezüglich den Zielen der Raumordnung.

Für die Planung von Windenergieanlagen innerhalb der Vorranggebiete ist die sogenannte 

Rotor-In-Regelung zu beachten. Dies bedeutet, dass die Windenergieanlagen einschließ­

lich Rotor innerhalb der Grenzen des Vorranggebiets liegen sollen. Diese Regelung ist auch 

im Entwurf der Teilfortschreibung des LEP - Sachthema Wind an Land (Juni 2024) enthal­

ten.

Am Standort der WEA 8 im Teilgeltungsbereich 2 werden die Grenzen des aktuell ausge­

wiesenen Windvorranggebiets geringfügig durch den Rotorradius überschritten. Aufgrund 

des gegebenen Zuschnitts und der innerhalb der Fläche verlaufenden Knickstruktur ist kein 

anderweitiger Standort möglich. Es erfolgte im Vorwege eine Abstimmung mit der Landes­

planung, darin heißt es: „...in dieser besonderen Fallkonstellation ist nachweislich keine 

andere Platzierung in der (Teil-) Fläche möglich. Es handelt sich mit 180 m um eine heute 

etablierte Standardhöhe von WEA. Im Rahmen des landesplanerischen Ermessens ist hier 

eine Überschreitung der Grenze des Vorranggebietes durch den Rotor im dargestellten 

Umfang tolerabel. Aus landesplanerischer Sicht bestehen keine Bedenken.

Mit der Änderung der Kriterien zur Auswahl von Vorranggebieten für Windenergie geht die 

Reduzierung des Schutzabstands zu Waldflächen von ehemals 100 m auf 30 m Waldab­

stand einher, so dass in diesem Bereich mit einer Erweiterung des Windvorranggebiets zu 

rechnen ist und damit auch die Einhaltung der Ziele der Raumordnung gegeben sein wird.

3 Email der Landesplanung (Hr. Tasch) vom 22.09.2023
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5. Planungsvorgaben

5.1. Naturschutz

Schutzgebiete

Innerhalb des Geltungsbereichs der Flächennutzungsplanänderung liegen weder Natur- 

und Landschaftsschutzgebiete noch Natura-2000-Gebiete. Der Bereich des geplanten 

Windparks liegt innerhalb der Grenzen des Naturpark Westensee. Die Grenze verläuft im 

Norden entlang der Bahnstrecke Rendsburg - Kiel. Das Vorhabensgebiet (Teilgeltungsbe­

reiche 1 und 2) befinden sich somit am Rand des Naturparkgebiets.

Biotope

Im Rahmen der Umweltprüfung erfolgte eine Biotopkartierung, die im Umweltbericht (Teil II 

der Begründung) ausführlich dargestellt ist.

Innerhalb der Teilgeltungsbereiche 1 und 2 finden sich mehrere Gewässerbiotope, die nach 

§ 30 Abs. 2 Nr. 1 BNatSchG geschützt sind. Dabei handelt es sich um Kleingewässer und 

Stillgewässer.

Das Vorhabengebiet weist eine geringe Dichte an Knicks und Feldhecken auf. Knicks und 

Feldhecken sind gern. § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG gesetzlich ge­

schützt.

In der Planzeichnung der Flächennutzungsplanänderung werden lediglich die flächigen ge­

schützten Biotope nachrichtlich übernommen. Für den parallel in Aufstellung befindlichen 

Bebauungsplan Nr. 13 werden auch die linear strukturierten geschützten Biotope in die 

Planzeichnung aufgenommen.

Wald

Südlich des geplanten Windparks liegt das Bruxer Holz. Dabei handelt es sich um Wald im 

Sinne des LWaldG, zu dem mit baulichen Anlagen ein Abstand von 30 m einzuhalten ist (§ 

24 LWaldG). Der Geltungsbereich des Planvorhabens (Teilgeltungsbereiche 1 und 2) ist 

durch den Waldabstand zum Bruxer Holz nicht berührt.

Im Bereich der Teilgeltungsbereiche 3-5 liegen die Waldflächen östlich Gut Kronsburg 

sowie am Haßmoorer Weg. An die Teilgeltungsbereiche 6 und 7 grenzt das Rolfshörner 

Holz an.

5.2. Denkmalschutz

Der östliche Teil des Teilgeltungsbereichs 1 und Teilgeltungsbereich 2 liegen innerhalb ei­

nes archäologischen Interessengebiets. Bei der überplanten Fläche handelt es sich daher 

gern. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG um Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen nach 
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zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen 

bedürfen demnach der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes4.

Da hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in 

ein Denkmal eingegriffen werden wird, sind gern. § 14 DSchG archäologische Untersuchun­

gen erforderlich. Denkmale sind gern. § 8 Abs. 1 DSchG unabhängig davon, ob sie in der 

Denkmalliste erfasst sind, gesetzlich geschützt.

Bei allen geplanten baulichen Maßnahmen und Erdeingriffen ist das Archäologische Lan­

desamt Schleswig-Holstein (ALSH) frühzeitig zu beteiligen, um prüfen zu können, in wel­

chem Umfang etwaige Denkmale durch die geplanten baulichen Maßnahmen betroffen sind 

und ob diese ggf. durch Ausgrabungen zu sichern, zu bergen und zu dokumentieren sind. 

Bei derlei archäologischen Untersuchungen handelt es sich gern. DSchG um kostenpflich­

tige Maßnahmen. Die für die Untersuchung und ggf. Bergung und Dokumentation von ar­

chäologischen Denkmalen notwendigen Kosten sind gern. § 8 (1) DSchG vom Träger des 

Vorhabens zu übernehmen. Auf § 15 DSchG5 wird hingewiesen.

Abb. 6: Archäologische Interessengebiete

4 Stellungnahme des ALSH vom 02.02.2022

5 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen 

Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Be­
sitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf o-der in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder 
den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflich­
teten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem 
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflich­
tung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur 
Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

10



Gemeinde Bredenbek: 9. Änderung FNP Stand Mai 2025 / Abschließender Beschluss

Westlich des Plangeltungsbereiches - im Bereich des Ortsteils Kronsburg-Glinde (Ge­

meinde Bredenbek) und des Augustenhofes (Gemeinde Haßmoor) - befinden sich unter 

Denkmalschutz stehende archäologische Denkmäler (vorgeschichtliche Grabhügel)

5.3. Boden

Innerhalb des Plangebiets sind keine Altablagerungen, keine Altstandorte bekannt.

5.4. Militärische Belange

Das Planvorhaben befindet sich innerhalb des Interessensgebiets der Luftverteidigungsra­

daranlage Brekendorf sowie innerhalb des Zuständigkeitsbereichs gern. § 18a LuftVG für 

den militärischen Flugplatz Hohn.

Das Planvorhaben liegt im Prüfbereich des Radar Brekendorf. Nach gutachterlicher Vor­

prüfung wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der Genehmigung durch entspre­

chende Auflagen mögliche Beeinträchtigung des LV-Radars ausgeräumt werden können.

Das Planvorhaben liegt im Zuständigkeitsbereich der Flugplätze Schleswig/Hohn. Und im 

Bereich der An- und Abflugverfahren des Flugplatzes Hohn.

Durch das seit 2023 angewendete Instrumentenverfahren für das An- und Abflugverfahren 

für den Flugplatz Hohn besteht bei Einhaltung der maximalen Bauhöhe keine Beeinträchti­

gung. Die maximale Bauhöhe im Einwirkungsbereich für den Flugplatz Hohn liegt bei 210 

m NHN. Durch die vorgesehene Anlagenhöhe von 179,25 m wird bei der gegebenen natür­

lichen Geländehöhe von bis zu 25 NHN die maximale Bauhöhe nicht überschritten.

Das Planvorhaben befindet sich im Verfahrensraum für Sichtflüge um den Flugplatz Hohn. 

Um eine Störung der Flugsicherheit nach § 18a LuftVG auszuschließen, ist im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens zu prüfen, ob WEA mit einer bedarfsgerechten Steuerung aus­

gestattet werden müssen.

Im Rahmen von Vorabstimmungen des Vorhabenträgers mit der Bundeswehr wurde eine 

Genehmigung im Rahmen einer Einzelfallprüfung in Aussicht gestellt.

6. Ziele und Inhalte der Planung

Innerhalb der Teilgeltungsbereiche 1 und 2 ist die Errichtung von insgesamt 9 WEA vom 

Typ Nordex N149/5.X, mit einer Nabenhöhe von 104,7 m und einem Rotordurchmesser von 

149,1 m. Die Gesamthöhe beläuft sich auf 179,25 m. Der untere Rotordurchgang liegt bei 

einer Höhe von 30,15 m. Die überstrichene Fläche (Rotorfläche) beträgt je WEA 17.640 m2. 

Pro Anlage umfasst die Nennleistung 5,7 MW.

Neben des WEA selbst sind dauerhaft Kranaufstellflächen und Zuwegungen zu den WEA- 

Standorten vorgesehen. Temporär werden während der Bauphase temporäre Kranaufstell­

flächen und Wege erstellt.

Neben der Errichtung und dem Betrieb von WEA wird im Plangebiet die landwirtschaftliche 

Nutzung auch in Zukunft den Großteil der Flächen beanspruchen.
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Zudem sieht das Planungskonzept 6 Ausgleichsflächen vor, die einen Teil des erforderli­

chen Ausgleichsbedarfs innerhalb des Gemeindegebiets decken.

Entsprechend vorgenannter Planungsziele sieht die FNP-Änderung in den Teilgeltungsbe­

reichen 1 und 2 die Darstellung der bestehenden „Fläche für die Landwirtschaft“ nach § 5 

Abs. 2 Nr. 9 a BauGB als Grundnutzung, überlagert mit einer Zusatznutzung „Fläche für 

Versorgungsanlagen - Erneuerbare Energien“ nach § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB vor. Für die 

vorgesehenen 9 Standorte der WEA mit Kranaufstellflächen werden Sonstige Sonderge­

biete „Windenergie“ gern. § 11 BauNVO ausgewiesen.

In den Teilgeltungsbereichen 3 bis 8 werden Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 

BauGB dargestellt.

Nachrichtlich übernommen werden die vorhandenen flächigen nach § 30 BNatSchG ge­

schützten Biotope (Stillgewässer, teilweise umsäumt von Feldgehölz). Die linearen Ele­

mente werden in die Planzeichnung der Flächennutzungsplanänderung nicht aufgenom­

men, finden sich aber in der Planzeichnung des parallel in Aufstellung befindlichen Bebau­

ungsplanes Nr. 13.

Die Eingriffs-Teilgeltungsbereiche 1 und 2 liegen in Teilen innerhalb eines archäologischen 

Interessengebiets. Die Grenze des Interessensgebiets ist nachrichtlich in die Planzeich­

nung aufgenommen.

Nachrichtlich übernommen werden die Grenzen des Vorranggebiets für Windenergie 

PR2_RDE_060.

Zudem enthält die Planzeichnung die Waldflächen (§ 2 LWaldG), die unmittelbar an die 

Teilgeltungsbereiche anschließen.

7. Immissionsschutz

Die Grenzen des laut Regionalplan ausgewiesenen Vorranggebiets für Windenergie halten 

die bislang und auch zukünftig geltenden Mindestabstände von 800 m (bzw. 1.000 m zu 

Haßmoor) zu Siedlungsflächen mit Wohn- und Erholungsfunktion und 400 m zu Einzelhäu­

sern ein. Dies erfolgt insbesondere aus Gründen des vorbeugenden Immissionsschutzes. 

Im Rahmen des parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 13 „Windenergie­

parkfläche Bredenbek-Kronsburg“ wurde ein schalltechnisches Gutachten und ein Schat­

tenwurfgutachten für den geplanten Windpark erstellt.

7.1. Schallimmissionen

Im Rahmen der Bauleitplanung ist auf die vorhandenen Nutzungen in der Umgebung des 

Plangebietes Rücksicht zu nehmen. Insofern müssen die künftigen Lärmverhältnisse auf 

den Grundstücken außerhalb des Plangebiets untersucht werden. Dabei kommt es auf die 

Lage der Immissionsorte zu den Emissionsquellen und dem Schutzanspruch der betroffe­

nen Nutzungen an.
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Für das betrachtete Gebiet wurde eine akustische Untersuchung durch das Ingenieurbüro 

T + H Ingenieure GmbH 6 unter Berücksichtigung des vorgesehenen Anlagentyps durch­

geführt (s. Anlage). Dabei fand auch der geplante Windpark Haßmoor mit drei weiteren 

WEA Berücksichtigung. Als Vorbelastung wurden zudem die vorhandene Biogasanlage 

und eine Getreidetrocknungsanlage berücksichtigt. Das Gewerbegebiet Anschlussstelle A 

210 wurde in der Untersuchung nicht weitergehend berücksichtigt, da die Geräuschimmis­

sionen durch das vorhandene Gewerbegebiet an den maßgeblichen Immissionsorten au­

ßerhalb des Einwirkungsbereiches liegen.

Im Rahmen der akustischen Untersuchung ist der Nachweis zu führen, dass durch den 

Betrieb der geplanten WEA die Anforderungen der TA Lärm unter Berücksichtigung der LAI 

Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen und des Erlasses des 

MELUND eingehalten werden.

Es werden die Beurteilungspegel gemäß den Vorgaben der TA Lärm an den nächstgelege­

nen schutzbedürftigen Gebäuden ermittelt und beurteilt.

Gemäß TA Lärm sind in Dorf- und Mischgebieten sowie auf Grundstücken im planungs­

rechtlichen Außenbereich tags 60 dB (A)/ nachts 45 dB(A), in allgemeinen Wohngebieten 

tags 55 dB (A) /nachts 40 dB (A) und in reinen Wohngebieten tags 50 dB (A) / nachts 35 

dB (A) einzuhalten.

In der Umgebung des geplanten Windparks wurden insgesamt 18 Immissionsorte festge­

legt. Für die Schutzbedürftigkeit der Immissionsorte werden durchweg die Immissionsricht­

werte für Mischgebiete (tags 60 dB(A), nachts 45 dB (A)) angesetzt.

Tagsüber befinden sich bei Betrieb aller geplanten Nordex N149/5.X mit dem vom Herstel­

ler für den leistungsoptimierten Betrieb angegebenen Schalleistungspegel (LWA=107,3 

dB(A)) keine Immissionsorte im Einwirkungsbereich der Anlagen. Die Tageszeit ist damit 

unkritisch.

In der Nachtzeit ergaben die Berechnungen für den leistungsoptimierten Betrieb aller ge­

planten neun WEA für einige Immissionsort eine Überschreitung des Immissionsrichtwertes 

der TA Lärm. Die Berechnungen ergaben, dass die geplanten WEA nachts schallreduziert 

zu betreiben sind.

Mit dem Gutachten wurde nachgewiesen, dass es möglich ist, neun Windenergieanlagen 

so zu betreiben, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den umliegenden Immissi­

onsorten eingehalten werden. Damit ist im Sinne des Immissionsschutzrechtes ein verträg­

liches Nebeneinander von Windenergienutzung und Wohnnutzung möglich.

6 T + H Ingenieure: Schalltechnisches Gutachten für die Errichtung und den Betrieb von 9 Windenergieanlagen 

im Windpark Bredenbek (29.07.2024)
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7.2. Schattenwurf

Mit dem Schattenwurfgutachten7 wurde die astronomisch maximal mögliche Beschattungs­

dauer an den umliegenden Immissionsorten des Windparks ermittelt. Im Windpark Haß­

moor, westlich der geplanten WEA, befinden sich drei weitere WEA in Planung, welche als 

Vorbelastung zu berücksichtigen sind.

Die Berechnungen ergaben, dass bereits durch die Vorbelastung die zulässige Beschat­

tungsdauer pro Jahr an den Immissionsorten in den Siedlungsteilen Kronsburg-Glinde und 

Kronsburger Redder/West sowie an den Straßen Haßmoorer Weg überschritten wird. Die 

geplanten WEA müssen daher so abgeschaltet werden, dass an diesen Immissionsorten 

sowie an den benachbarten Wohngebäuden kein zusätzlicher Schattenwurf entsteht.

An den Immissionsorten im Bereich Kronsburger Redder/ Ost und Schornsteinkate wird die 

maximal zulässige Beschattungsdauer pro Jahr aufgrund der Zusatzbelastung überschrit­

ten. Daher sind die Anlagen so abzuschalten, dass an den betroffenen Immissionsorten 

sowie den benachbarten Wohnhäusern die zulässige Beschattungsdauer von 30 Stunden 

pro Jahr unter Berücksichtigung der Vorbelastung eingehalten wird.

Zudem ergab die Untersuchung, dass die zulässige Beschattuncisdauer pro Tag an 10 Im­

missionsorten (in den Siedlungsteilen Kronsburg, Kronsburg-Glinde und an der Straße 

Haßmoorer Weg gelegen) bereits durch die Vorbelastung überschritten wird. Die geplanten 

WEA müssen daher so abgeschaltet werden, dass an diesen Immissionsorten sowie an 

den benachbarten Wohngebäuden an diesen Tagen kein zusätzlicher Schattenwurf ent­

steht.

An den Immissionsorten im Bereich Kronsburger Redder/Ost und Schornsteinkate resultiert 

die Überschreitung der maximal zulässigen Beschattungsdauer pro Tag aus der Zusatzbe­

lastung. Daher müssen die geplanten WEA so abgeschaltet werden, dass an den betroffe­

nen Immissionsorten sowie an den benachbarten Wohnhäusern die zulässige Beschat­

tungsdauer von maximal 30 Minuten pro Tag unter Berücksichtigung der Vorbelastung ein­

gehalten wird.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG) ist nachzuweisen wie die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm 

und die zulässige Beschattungsdauer gemäß WEA-Schattenwurf-Hinweise des LAI sicher­

gestellt werden kann.

7.3. Lichtimmissionen

Aus Gründen der Luftsicherheit ist eine Tages- und Nachtkennzeichnung der Windenergie­

anlagen erforderlich. Die Tageskennzeichnung wird durch rot-weiß-rote Markierungen auf 

7 T&H Ingenieure GmbH: Schattenwurfgutachten für die Errichtung und den Betrieb von 9 neuen Windenergie­

anlagen im Windpark Bredenbek (29.07.2024)
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den Rotorblättern erfolgen. Zusätzlich erfolgt eine Kennzeichnung des Maschinenhauses 

sowie des Turmes mit roten Flächen/ Ringen.

Für die Nachtkennzeichnung sieht der geplante Anlagentyp eine Turmbefeuerung (52,5 m 

Höhe) und eine Maschinenhausbefeuerung vor.

Zur Reduzierung von Lichtimmissionen besteht ab 01.01.2025 eine Ausstattungspflicht mit 

bedarfsgerechter Nachtkennzeichnung (BNK) für alle kennzeichnungspflichtigen Windener­

gieanlagen, die eine Förderung nach EEG erhalten. Diese steuert den Ein- und Abschalt­

vorgang der Windenergieanlagenbefeuerung, so dass diese nur noch im Falle eines sich 

nähernden Luftfahrzeugs angeschaltet wird.

8. Erschließung

Die Standorte der WEA werden über ein Zuwegungsnetz mit Aufstellflächen erschlossen, 

die über die Gemeindestraße Kronsburger Redder an das öffentliche Straßennetz ange­

bunden werden. An den WEA-Standorten werden jeweils größere dauerhafte Kranstellflä­

chen und kleinere temporäre Kranstellflächen vorgehalten. Die Zuwegungen und die dau­

erhaft vorzuhaltenden Kranstellflächen werden in wassergebundener Decke ausgeführt. 

Allgemein übliche Ver- und Entsorgungsanlagen bzw. -maßnahmen sind nicht erforderlich 

(Wasser / Abwasser / Müll).

Die Abführung des erzeugten Stroms bis ins Netz erfolgt ausschließlich über Erdkabel. Die 

Trassen werden voraussichtlich im Seitenstreifen der vorhandenen bzw. neu errichteten 

Wege verlegt werden und sind nach der Verlegung nicht mehr sichtbar.

Der aus der Windenergie erzeugte Strom soll über das neu zu errichtende Umspannwerk 

Melsdorf und dann über das Umspannwerk Malmöweg in Kiel in das Netz der SW-Kiel Netz 

GmbH eingespeist werden. Der genaue Verlauf der Leitungstrassen (Erdkabel) ist noch 

nicht bekannt.

9. Natur und Landschaft

Für die Umnutzung u.a. landwirtschaftlicher Flächen besteht gern. § 1a Abs. 2 BauGB ein 

besonderes Begründungserfordernis; die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenent­

wicklung. Für die vorliegende Planung ist die Inanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter 

Flächen damit begründet, dass keine anderen als landwirtschaftliche Flächen zur Nutzung 

für die Windenergie zur Verfügung stehen. Sollen also die mit dem Einsatz erneuerbarer 

Energien angestrebten energie- und klimapolitischen Ziele erreicht werden, ergibt sich die 

Inanspruchnahme dieser Flächen zwangsläufig. Auch ist zu bedenken, dass der tatsächli­

che Flächenanspruch relativ gering ist, da der überwiegende Teil der überplanten Fläche 

auch weiterhin für eine landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung steht. Ein unmittelbarer 

Verlust landwirtschaftlicher Fläche besteht nur im Bereich der direkten Überbauungen 

durch Zuwegungen, Fundamente und Nebenanlangen.
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Zu der FNP-Änderung ist gern. § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt worden. 

Im Umweltbericht (s. anliegender Teil II der Begründung) sind die dort ermittelten Belange 

des Umweltschutzes und die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen beschrie­

ben und bewertet. Vertiefende Untersuchungen hinsichtlich der Bilanzierung von Eingriffen 

und daraus resultierender Ausgleichserfordernisse wie auch bezüglich des Immissions­

schutzes sind erfolgt.

10. Kosten

Der Gemeinde Bredenbek entstehen durch die Planung keine Kosten. Durch eine städte­

bauliche Rahmenvereinbarung gemäß § 11 BauGB zu Gunsten der Gemeinde Bredenbek 

wurde abgesichert, dass alle Kosten des Verfahrens und der Umsetzung vom Vorhaben­

träger übernommen werden.

11. Umweltbericht

- S. Teil II der Begründung -

(Billigungsvermerk wird nach Abschluss des Verfahrens ergänzt.)
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1.1

Einleitung

Ziele und Inhalt des Bauleitplans
Im Westen der Gemeinde Bredenbek liegt das Windenergie-Vorranggebiet PR2_RDE_060, 

welches bislang noch nicht mit Windenergieanlagen bebaut ist. Es hat eine Größe von 85,7 

ha und besteht aus einer großen und einer kleinen Teilfläche, die beide ackerbaulich genutzt 

werden. Die Denker & Wulf AG beabsichtigt dort die Errichtung und den Betrieb von neun 

Windenergieanlagen. Mithilfe des Bauleitplanverfahrens möchte die Gemeinde Bredenbek 

die Nutzung der Windenergie in diesem Bereich des Gemeindegebiets steuern und die Bür­

gerinnen und Bürger beteiligen. Dazu wird ein Bebauungsplan aufgestellt und parallel der 

Flächennutzungsplan geändert. Als Grundlage für Teile der Umweltprüfung wurde vom Vor­

habenträger bei BfL Büro für Landschaftsentwicklung GmbH (Kiel) die Erstellung eines land­

schaftspflegerischen Begleitplans (LBP) beauftragt und durch BfL GmbH erstellt (Bf L 2024).

Abb. 1: Lage und Eingriffsflächen der geplanten Anlagen im Vorranggebiet PR2_RDE_060 
(Denker  und  Wulf  AG 2025)

permanent teilversiegelte Fläch'

O pennanent vollversiegelte Flächen I I temporär teilversiegelte Flächer
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Die Flächen im Vorranggebiet werden fast ausschließlich ackerbaulich genutzt. Innerhalb 

und am Rande des Gebietes liegen Gräben, Bachläufe, Knicks und Feldhecken, kleine Still­

gewässer, Wege sowie kleine Feldgehölze. Im Süden befindet sich das Bruxer Holz mit 

Laub- und Nadelwaldbereichen.

Für die Errichtung und den Betrieb der neun Windenergieanlagen werden Festsetzungen 

getroffen, die den Bau der Anlagen, ihrer Nebenanlagen und Zuwegungen möglichst schutz­

gutkonform ermöglichen. Acht Anlagen werden über eine Zuwegung ausgehend vom Krons- 

burger Redder erschlossen. Eine Anlage wird über die Hofanlage der Kronsburger Biogas 

GmbH & Co erschlossen.

Für die Errichtung der Anlagen und ihrer Zuwegungen werden überwiegend Ackerbiotope in 

Anspruch genommen. Darüberhinaus sind vereinzelt für die Errichtung der Zuwegungen 

Eingriffe in Gehölzstrukturen notwendig:

1.2 Ziele des Umweltschutzes (Fachgesetze und 
Fachpläne) sowie deren Berücksichtigung bei 
der Planaufstellung

1.2.1 Vorgaben durch Fachgesetze

Baugesetzbuch (BauGB)

Gemäß den §§ 1 BauGB sollen Bauleitpläne u.a. dazu beitragen, eine menschenwürdige 

Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u.a. die Belange des Umweltschutzes, des Natur­

schutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.

§ 1a BauGB konkretisiert die Vorgaben des Umweltschutzes, die einzuhalten sind.

§ 2 (4) macht die Vorgabe, dass bei der Aufstellung eines Bauleitplans eine Umweltprüfung 

durchzuführen ist, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 

werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. Hierfür ist die Anlage 

1 anzuwenden. Gemäß § 2a BauGB ist der Umweltbericht dem Bauleitplan als gesonderter 

Teil der Begründung beizufügen.

§ 9 (1a) regelt die Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen. Flächen oder Maßnahmen zum 

Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB können auf den Grundstücken, auf denen Ein­

griffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind, oder an anderer Stelle sowohl im sonstigen 

Geltungsbereich des Bebauungsplans als auch in einem anderen Bebauungsplan festge­

setzt werden. Die Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich an anderer Stelle können den 

Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, ganz oder teilweise zugeordnet wer­

den; dies gilt auch für Maßnahmen auf von der Gemeinde bereitgestellten Flächen.

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i. V. m. Landesnaturschulzgesetz (LNatSchG)

Das Bundesnaturschutzgesetz regelt die wesentlichen Vorgaben hinsichtlich des Schutzes 

von Natur und Landschaft. In § 1 werden die Ziele des Naturschutzes und der Landschafts­

pflege formuliert. Im Zusammenhang mit der Errichtung von Windenergieanlagen kommen 

den §§ 14 bis 19 bei dem Umgang mit den Eingriffen in Natur und Landschaft besondere

9. F-Plan-Änderung Gemeinde Bredenbek - 6 - [27.05.25] Umweltbericht



BfL

Bedeutung zu.

Hinsichtlich der Bewertung des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes sind die §§ 20 bis 

33 zum Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft zu beachten und anzuwenden. 

Dazu gehören der Biotopverbund und die geschützten Teile von Natur und Landschaft,sowie 

das Netz „Natura 2000“. Besondere Bedeutung kommt dem Artenschutz zu. Hierzu machen 

die §§ 44 und 45b Vorgaben hinsichtlich des Schutzes wild lebender Tier- und Pflanzenar­

ten, ihrer Lebensstätten und Biotope.

Das Landesnaturschutzgesetz konkretisiert und ergänzt die Inhalte des Bundesnaturschutz­

gesetzes.

Bundesbodenschutzgesetz

Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig zu sichern. Hierzu sind u.a. schädliche Boden­

veränderungen abzuwehren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden 

zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 

Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie 

möglich vermieden werden.

Erlasse und Verordnungen und Handreichungen des Landes Schleswig-Holstein

• Empfehlungen zur Berücksichtigung tierökologischer Belange bei Windenergieplanungen 

in Schleswig-Holstein (Flintbek) (LANU SH 2008).

• Integration artenschutzrechtlicher Vorgaben in Windkraftgenehmigungen nach dem Bun­

desimmissionsschutzgesetz (BImSchG) (LLUR SH & MELUND SH 2018)

• Fachliche Methode zur Ermittlung von Niststätten relevanter kollisionsgefährdeter Brutvo­

gelarten mit besonderem Fokus auf kollisionsgefährdete Brutvogelarten an Windenergie­

anlagen (WEA) nach Anlage 1 zu § 45b BNatSchG in Schleswig-Holstein (LfU 2023)

• Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung bei Windkraftanlagen (MELUND 

SH 2017)

• Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz (MELUR (2017)

• Orientierungsrahmen zur Bestandserfassung. - Bewertung und Ermittlung der Kompensa­

tionsmaßnahmen im Rahmen Landschaftspflegerischer Begleitplanungen für Straßen­

bauvorhaben (Kompensationsermittlung Straßenbau) (AKKS 2004)

• Biotopkartieranleitung des Landes Schleswig-Holstein (LfU 2023)

• Ökokontoverordnung (2017)

• Landesverordnung über gesetzlich geschützte Biotope (Biotopverordnung) (2019)

1.2.2 Vorgaben durch Fachpläne

1.2.2.1 Landschaftsprogramm

Das Landschaftsprogramm von 1999 (MUNF 1999) ist die Fachplanung für den Natur- und 

Landschaftsschutz auf Landesebene. Es wird auf den darunter liegenden Planungsebenen 

konkretisiert. Landschaftsrahmen- und Landschaftspläne sind dem Landschaftsprogramm 

anzupassen.
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in ein Denkmal die im Rahmen des Zumutbaren zu tragen. Es ist dabei zu berücksichtigen, 

dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein können und eine Genehmigung mög­

lichst frühzeitig eingeholt werden sollte, damit keine Verzögerungen im sich daran anschlie­

ßenden Planungs- oder Bauablauf entstehen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass ar­

chäologische Kulturdenkmale nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Ver­

änderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit sind.

2 Beschreibung und Bewertung der
erheblichen Umweltauswirkungen

2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte
des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

2.1.1 Schutzgut Fläche

Das Vorranggebiet PR2_RDE_060 liegt im Kreis Rendsburg-Eckernförde in der Gemeinde 

Bredenbek. Es hat eine Größe von 85,7 ha und besteht aus einer großen und einer kleinen 

Teilfläche, die beide ackerbaulich genutzt werden.

Naturräumlich betrachtet liegen die künftigen Windparkflächen im Schleswig-Holsteinischen 

Hügelland in der Haupteinheit Ostholsteinischen Hügelland, das aus Ablagerungen der letz­

ten Eiszeit (Weichseleiszeit) hervorgegangen ist. Das ostholsteinische Hügelland ist im Ein­

zelnen stark differenziert, so dass es in Teillandschaften untergliedert werden kann. Das 

Vorhabengebiet befindet sich in der Teillandschaft des "Westensee-Endmoränengebiets“. 

Für diesen Naturraum ist eine offene, überwiegend als Grünland und Acker genutzte Land­

schaft mit geringen bis deutlichen Höhenunterschieden, gegliedert durch Wälder, Seen und 

Knicks, typisch.
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Die Flächen im Vorranggebiet wurden 2023 fast ausschließlich ackerbaulich genutzt. Inner­

halb und am Rande des Gebietes liegen Gräben, Bachläufe, Knicks und Feldhecken, kleine 

Stillgewässer, Wege sowie kleine Feldgehölze. Im Süden befindet sich das Bruxer Holz mit 

Laub- und Nadelwaldbereichen.

Das Relief des Vorhabengebiets ist im mittleren Bereich flachkuppig mit Höhen von 19 bis 26 

m über NN. Es fällt nach Westen und Osten auf 15 m über NN ab.

Bedeutung

Die Fläche ist weitgehend strukturarm, mit mäßigen Reliefunterschieden und durch starke 

menschliche Nutzung geprägt. Ihre Bedeutung für das Schutzgut Fläche ist daher gering bis 

mittel.

2.1.2 Schutzgut Boden

Die Bodenübersichtskarte von Schleswig-Holstein (LLUR-SH 2017) weist für den nördlichen 

Teil des Vorhabengebiets den Bodengesellschaftstyp Pseudogley-Parabraunerde und für 

den südlichen Teil Parabraunerde aus. Es handelt sich bei dem erstgenannten Bodentyp um 

eine Bodentypgesellschaft mit Stauwassermerkmalen, hervorgegangen aus Parabraunerde. 

Die Tonverlagerung aus dem A-Horizont verringert die Wasserzügigkeit im B-Horizont, so 

dass es zu Stauwassermerkmalen wie Eisen- und Manganflecken kommen kann. Bei den 

Parabraunerden handelt es sich um einen Bodentyp ohne dominanten Wassereinfluss, der in 

der Regel aus den Braunerden hervorgegangen ist. Bei den Parabraunerden hat die Tonver­

lagerung aus dem A-Horizont in den B-Horizont eingesetzt, so dass es dort zu einer typi­

schen Verbräunung kommt. Unter Ackernutzung ist der Prozess der Tonverlagerung bei bei­

den Bodentypen durch die Kalkung meist zum Erliegen gekommen. Beide Bodentypen ha­

ben als Ausgangsmaterial die Bodenart Lehmsand über Lehm.

Über Altablagerungen und Altstandorte liegen im Planungsbereich keine Erkenntnisse vor. 

Sollten jedoch bei der Umsetzung der Planung Bodenverunreinigungen zu Tage treten, ist 

die untere Bodenschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen.

Bedeutung:

Die bodenfunktionale Gesamtleistung der Böden im Vorranggebiet ist an fünf Standorten 

sehr gering, an zwei Standorten hoch und an je einem Standort gering bzw. mittel. Es han­

delt sich um stark anthropogen überprägte Böden ohne größere Gefährdungen. Die Bedeu­

tung des Schutzgutes Boden ist daher gering bis mittel.

2.1.3 Schutzgut Wasser

Im Einzugsbereich des Vorranggebiets liegen folgende Fließgewässer:

• Zwischen Bruxer Holz und Schönhagener Straße verläuft die Bredenbek, teilweise offen, 

teilweise verrohrt.

• Im Norden fließt der Kampgraben zur Bredenbek

Über den Zustand der Bredenbek liegen keine Angaben vor. Im Rahmen der Biotoptypenkar­

tierung für den LBP wurden die im Vorranggebiet liegenden Gewässer floristisch erfasst und 
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bewertet. Aufgrund der ackerbaulichen Nutzung der angrenzenden Flächen und des Be­

wuchses ist von einem eutrophierten Zustand auszugehen.

Im Vorranggebiet und seiner Umgebung liegen viele Kleingewässer bis 200 m2 und kleine 

Stillgewässer über 200 m2. Teilweise sind diese auch im Rahmen der landesweiten Biotop­

kartierung dokumentiert worden. Sie sind alle gern. § 30 BNatSchG gesetzlich geschützt.

Zur Lage der Grundwasserleiter / Stauschichten liegen keine Erhebungen / Baugrundunter­

suchungen vor. Die Sickerwasserrate ist an allen Anlagenstandorten mittel. Die Nitrataus­

waschungsrate ist überwiegend auch mittel.

Bedeutung:

Aufgrund der geringen Versiegelung und der mittleren Wasserhaltefähigkeit der vorhande­

nen Böden leistet das Gebiet einen der Fläche entsprechend hohen Beitrag zur Regenerati­

on des Grundwassers. Da die Filterfähigkeit überwiegend als mittel eingestuft ist, werden 

Nährstoffe nur mäßig ausgewaschen und ins Grundwasser transportiert. Das Gebiet hat 

demnach eine mittlere bis hohe Bedeutung für das Schutzgut Grundwasser.

Aufgrund des vergleichsweise geringen Anteils von Fließgewässern und der Kleinflächigkeit 

der Stillgewässer im Vorranggebiet ist bezogen auf das Schutzgut Oberflächenwasser eine 

geringe bis mittlere Bedeutung anzusetzen.

2.1.4 Schutzgut Klima und Luft

Die Jahresdurchschnittstemperatur im Raum Bredenbek liegt bei 9,3° C und schwankt zwi­

schen 1,8° C im Januar und 17,4°C im Juli/August. Die jährliche Niederschlagsmenge liegt 

bei 833 mm und die Zahl der Sonnenscheinstunden bei 1.635 (Online-Abfrage Wetterstation 

Ostenfeld b. RD, langjähriges Mittel von 1991 bis 2020, https://meteostat.net/de/station/D6105 vom 

22.06.2023). Die lokalklimatische Situation wird durch die Reliefverhältnisse, Verteilung der 

Biotopstrukturen, der Böden sowie der Bodenversiegelung bestimmt. Im Vorhabengebiet 

dominieren offene Ackerflächen mit wenig Biotopstruktur. Im Süden wird das Gebiet durch 

das Bruxer Holz abgeschirmt. Dadurch ergibt sich auf den Flächen am Tage eine schnelle 

Erwärmung und in der Nacht eine starke Wärmeabgabe. Der Wald ist als Frischluftentste­

hungsgebiet einzustufen.

Luftverunreinigungen und Emissionen gehen von der Fläche nicht aus. Die Fläche selber ist 

geringen bis mäßigen Luftverunreinigungen durch den Bahn- und Autoverkehr sowie von 

den Gewerbebetrieben und der Biogasanlage ausgesetzt. Diese sind als mäßig einzustufen.

Bedeutung:

Die Bedeutung des Vorhabengebiets für das Klima und die Luft ist als mittel einzustufen.

2.1.5 Schutzgut Pflanzen

2.1.5.1 Methodik

Zur Beurteilung des Schutzgutes Pflanzen / Biotope wurden im Mai 2021, im Oktober 2023 

und im Januar 2024 für das Vorhabengebiet Biotoptypen- und Biotopkartierungen gemäß
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2.1.6 Schutzgut Tiere

2.1.6.1 Methodik

1. Vögel

Aufgrund der besonderen Störwirkung von Windkraftanlagen auf Vögel sowie deren Schutz­

status und artenrechtliche Relevanz wurde hierzu Bio Consult  beauftragt, die erforderlichen 

ornithologischen Erfassungen zu erstellen (Bio Consult  2024a).

Das Konzept für die faunistischen Untersuchungen basiert auf der „Fachliche Methode zur 

Ermittlung von Niststätten relevanter kollisionsgefährdeter Brutvogelarten mit besonderem 

Fokus auf kollisionsgefährdete Brutvogelarten an Windenergieanlagen (WEA) nach Anlage 1 

zu § 45b BNatSchG in Schleswig-Holstein“ (LfU 2023) sowie auf den „Empfehlungen zur 

Berücksichtigung tierökologischer Belange im Rahmen von Windkraftplanungen in Schles­

wig-Holstein“ (LANU 2008).

Erfassung

Zur Festlegung des ornithologischen Untersuchungsumfangs wurden folgende Feststellun­

gen für das Vorranggebiet getroffen:

• Das Vorranggebiet befindet sich außerhalb von EU-Vogelschutzgebieten und deren direk­

ten Umgebungsbereichen (300 m) sowie des weiteren Umgebungsbereichs (1.200 m).

• Es befindet sich außerhalb der Hauptachsen des überregionalen Vogelzugs. Es sind keine Erfas­

sungen des Vogelzugs erforderlich.

• Es befindet sich außerhalb des Dichtezentrums für Seeadlervorkommen.

• Es befindet sich außerhalb bedeutsamer Nahrungs- und Rastplätze von Zwergschwänen 

und außerhalb von Nahrungsgebieten für Gänse und Singschwan außerhalb EGV.

• Es befindet sich außerhalb von Kolonien von Trauer- und Lachseeschwalben.

• Es befinden sich im Vorranggebiet keine Schlafgewässer von Kranichen.

• Das Gebiet liegt außerhalb des Küstenstreifens als Nahrungs- und Rastgebiet.

• Das Vorranggebiet liegt außerhalb von Wiesenvogel-Brutgebieten.

• Es liegt aber teilweise in potentiellen Beeinträchtigungsbereichen von Großvögeln.

Dementsprechend sind folgende Vorgaben zur Erfassung kollisionsgefährdeter Brutvo­

gelarten einzuhalten:

• Nestsuchen an vier Terminen. Davon haben zwei Termine vor dem Laubaustrieb zu erfol­

gen, eine Besatzkontrolle im Mai und ein vierter Kontrolltermin zwischen Juni und Mitte 

August.

• An drei Terminen sind zu jeweils 4 Stunden Flugbeobachtungen durchzuführen.

Im Jahr 2023 erfolgte nach diesen Vorgaben am 10.04., 23.04., 02.06. und 04.07.2023 eine 

flächendeckende Nestkartierung im 1,5 km-Radius um das Vorranggebiet. Die Flugbeobach­
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teme eine große Bedeutung, aber für die Gesamtheit der Tierarten der oben genannten 

Gruppen nur eine geringe Bedeutung.

2.1.7 Schutzgut biologische Vielfalt

Für den Erhalt und die Verbesserung der biologischen Vielfalt sind insbesondere der Erhalt 

vorhandener Biotop- und Artenpotenziale und die Entwicklung und Vernetzung der Biotopflä­

chen maßgebend.

Der Plangeltungsbereich verfügt nur über eine geringe Anzahl verschiedener Arten und einer 

geringen Vielfalt an ökologisch hochwertigen Lebensräumen. Im Vorhabengebiet befinden 

sich keine Biotopverbundflächen des Landesbiotopverbundsystems. Allerdings grenzt im 

Süden das Bruxer Holz an das Vorhabengebiet an und dieses ist als Nebenverbundachse 

definiert. Aus dem Bruxer Holz kommt der Bachlauf Bredenbek und verläuft dann in nordöst­

liche Richtung. Bäche haben nicht nur als Lebensraum eine Bedeutung, sondern wirken für 

viele Arten auch als Leitlinien in der Agrarlandschaft. Leider kann die Bredenbek diese Funk­

tion in ihrem jetzigen Zustand nur unzureichend erfüllen, da sie teilweise verrohrt und teilwei­

se naturfern ausgebaut ist. Weiterhin dienen vorhandene Gehölzstrukturen als verbindende 

Elemente. Sie sind aber im Vorhabengebiet und seiner Umgebung mit einer geringen Dichte 

vorhanden, so dass hierdurch die biologische Vielfalt nicht begünstigt wird.

Bedeutung:

Das Vorhabengebiet wird für das Schutzgut biologische Vielfalt als gering eingestuft.

2.1.8 Schutzgut Landschaft

2.1.8.1 Methodik

Die nachfolgend beschriebene Methodik orientiert sich an den Vorgaben des Erlasses des 

MELUND (2017). Da der Erlass keine konkreten Vorgaben über das methodische Vorgehen 

macht, orientiert sich die nachfolgende Bewertung an dem Vorgehen bei vergleichbaren 

Gutachten in Schleswig-Holstein. Methodische Anleihen zur Ermittlung der Sichtverstellung 

und -Verschattung erfolgen nach Kriedemann  (2006), der das Vorgehen im benachbarten 

Mecklenburg-Vorpommern für Vertikalstrukturen beschreibt.

1. Abgrenzung der visuellen Wirkzone

Gemäß Erlass des MELUND 2017 sind Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes für einen 

Raum zu erwarten, der in etwa eine Fläche mit dem 15-fachen der Anlagengesamthöhe der 

geplanten Anlage umfasst. Damit ist die sogenannte visuelle Wirkzone der Windenergiean­

lagen beschrieben. Nach diesen Vorhaben ergeben sich bei einer Gesamthöhe von rund 

179,25 m damit sich überschneidende Wirkungsradien von 2.688,75 m um die geplanten 

WEA.

2. Abgrenzung und Bewertung homogener Landschaftsbildräume innerhalb 

der visuellen Wirkzone

Für die Beurteilung des Landschaftsbildes wird die visuelle Wirkzone zunächst in sogenann­

te Landschaftsbildräume gegliedert, die eine weitgehende gleichwertige Ausstattung hin-
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2.1.9 Schutzgut kulturelles Erbe

Der größte Teil des Plangebiets liegt im archäologischen Interessengebiet. Dazu ist bei Bau­

arbeiten § 15 DSchG zu beachten. Außerdem liegen nordwestlich des Vorhabengebiets 

zahlreiche Hügelgräber, die von erheblichem kulturhistorischen Wert sind.

Bedeutung:

Damit ist von einer mittleren bis hohen Bedeutung des Gebietes für das Schutzgut kulturelles 

Erbe auszugehen.

2.1.10 Schutzgut Mensch

Das Schutzgut Mensch weist viele verschiedene Teilaspekte auf. Dazu gehören das Woh­

nen, Wirtschaften und Erholen. Als zu betrachtender Raum wird ein Gebiet mit einem Radius 

von der 15fachen Anlagenhöhe genommen.

Die Flächen des Plangebiets werden ackerbaulich genutzt. Dementsprechend befinden sich 

im näheren Umfeld auch einige größere und kleinere landwirtschaftliche oder ehemalige 

landwirtschaftliche Betriebe sowie Wohngebäude im Außenbereich. Ein landwirtschaftlicher 

Betrieb am Kronsburger Redder betreibt eine Biogasanlage. Nicht landwirtschaftliches Ge­

werbe befindet sich an der Autobahnabfahrt Bredenbek. Hier steht ein interkommunales Ge­

werbegebiet sowie weitere Gewerbeflächen auf der westlichen Seite der Schönhagener 

Straße.

Westlich, nördlich und östlich liegen einzelne Streusiedlungen und die Ortslagen Haßmoor, 

Bovenau und Bredenbek, während sich im Süden ein größeres Waldgebiet erstreckt. Die 

Ortslagen Bredenbek und Haßmoor liegen vollständig im Einflussbereich (15 fache Anlagen­

höhe). Bovenau wird nur im Süden geringfügig angeschnitten. Es wohnen somit ca. 1.800 

Menschen im Betrachtungsgebiets (Stand der Einwohnerzahl: 31.12.2023 Statistikamt  

Nord ). Zwischen dem Plangebiet und den Orten Bovenau und Bredenbek verläuft die BAB 

210 und die Bahnstrecke Kiel- Rendsburg. Zwischen dem Plangebiet und Haßmoor befindet 

sich keine nachteilig wirkende Infrastruktur. Besonders nachteilig betroffen sind die östlich 

des Plangebiets Wohnenden an der Schönhagener Straße und auf dem Gut Rolfshörn sowie 

die nördlich und westlich Wohnenden am Kronsburger Redder, im Ortsteil Kronsburg und auf 

dem Gut Kronsburg. Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass die Bevölkerungsdichte in 

diesem Bereich gering ist und damit vergleichsweise wenig Menschen betroffen sind.

Das Plangebiet liegt im Naturpark Westensee und in einem Gebiet mit besonderer Erho­

lungsfunktion. Das Bruxer Holz, das Rolfshörner Holz und das Felder Holz sind beliebte 

Spaziergeh-, Wander- und Radfahrgebiete. Es gibt aber kaum Einrichtungen für die land­

schaftsbezogene Erholung. Die Erholungsnutzung spielt sich vor allem auf den vorhandenen 

Wegen ab. Das Plangebiet selbst ist durch einen Wirtschaftsweg erschlossen, der als Sack­

gasse vor dem Bruxer Holz endet. Dementsprechend findet hier kaum Erholungsnutzung 

statt. Die genutzten Straßen und Wege führen auf dem Kronsburger Redder, dem Haßmoo- 

rer Weg und der der Schönhagener Straße rund um das Vorhabengebiet herum. Auch wenn 

sich durch die Errichtung der WEA das Landschaftsbild nachteilig verändert, ist die eigentli­

che Erholungsnutzung in den präferierten Flächen kaum beeinträchtigt, da im Wald die Sicht 

auf die WEA verstellt ist.
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Tab. 6: Auswirkungen und deren Ursache auf die jeweiligen Schutzgüter

Vorhabenwirkung Ursache der 

Wirkung

Betroffenheit des jeweiligen Schutzgutes

Barrierewirkung, Flächenzerschneidung X X X X X

Optische Störung als Bauwerk (vertikale 
Fremdstruktur)

X X X X X

Störungen durch Rotorbewegungen und 
Lärm-, Licht- und Schattenemissionen

X X X X

Kollisions- und Tötungsrisiko X X

Schäden an materiellen und/oder 
kulturellen Gütern

X X X X

Unfallgefahr X X X X

Die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens (z.B. Verlust von Habitaten, Kollisionsrisi­

ko) werden nach Intensität, Reichweite und Dauer der Wirkung in drei Stufen (gering, mittel, 

hoch) bewertet. Die abschließende Bewertung der Beeinträchtigungen ergibt sich aus der 

Verknüpfung der Bedeutung des betroffenen Schutzgutes mit dem Ausmaß der Auswirkun­

gen nach der folgenden Matrix:

Tab. 7: Bewertungsmatrix der Bedeutung und des Ausmaßes der Beeinträchtigung

Bedeutung Ausmaß der Auswirkung

gering Mittel hoch

Sehr gering Sehr gering Sehr gering gering

gering Sehr gering gering mittel

mittel gering mittel mittel

hoch mittel mittel hoch

Sehr hoch mittel hoch Sehr hoch

2.3.1 Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche

Die Flächennutzung wird nur im Bereich der Fundamente und dauerhaften Stell- und Fahr­

flächen verändert. Der überwiegende Teil der Fläche wird auch zukünftig ackerbaulich ge­

nutzt werden. Damit wird nur ein kleiner Teil der Gesamtfläche dauerhaft verändert. Das Re­

lief und die Struktur des Gebiets bleiben unverändert. Damit sind die Auswirkungen auf das 

Schutzgut Fläche gering.

Ausmaß der Beeinträchtigung

Die Bedeutung des Schutzgutes Fläche ist gering bis mittel, die Auswirkungen sind gering, 

so dass sich eine geringe Beeinträchtigung ergibt.
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2.3.2 Auswirkungen auf das Schutzgut Boden

Durch die geplante Errichtung der drei WEA werden folgende Beeinträchtigungen des Bo­

dens vorgenommen:

Tab.8: Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden (Denker  & Wulf  AG 2024)

Bezeichnung Fläche in m2J

01 02 03 04 05 06 07 08 09 z
1. Flächeninanspruchnahme auf dem Betriebsgrundstück

Dauerhaft vollversiegelte Flächen

Fundament 476 476 476 476 476 476 476 476 476 4.284

Summe 4.284

Dauerhaft teilversiegelte Flächen

Kranstellfläch 
en

1.400 1..400 1..400 1..400 1..400 1..400 1..400 1.400 1..241 12..441

Zuwegung 
4,5 m breit

2.961 559 2.729 1.307 3.204 3.090 1.901 374 1.180 17.305

Summe 29.746

Temporär teilversiegelte Flächen

Kranhilfs­
fläche

3.370 2.092 3.370 3.370 3.370 3.370 3.370 3.910 380 26.602

Zuwegung 1.000 2.407 380 238 380 1.016 817 0 487 6.725

Summe 33.327

2. Flächeninanspruchnahme außerhalb der Betriebsgrundstücke

Dauerhaft teilversiegelte Flächen

Zuwegung 2.438 0 0 0 0 10 0 630 1.194 4.272

Summe 4.272

Temporär teilversiegelte Flächen

Zuwegung 2.247 1.628 0 0 0 7 0 582 3.024 7.488

Summe 7.488

Die temporär teilversiegelten Flächen dienen in der Bauphase als Stell- und Fahrflächen und 

werden entweder als Plattenversiegelung oder aus Schotter hergestellt und nach Abschluss 

der Bauphase der Anlagen wieder zurückgebaut. Die dauerhaftteilversiegelten Flächen wer­

den aus wasserdurchlässigem Schotter hergestellt. Die vollversiegelten Flächen sind die 

Fundamente der WEA und werden in Betonbauweise errichtet.

Der Bodenaushub, der im Zuge der Bautätigkeit anfällt, wird getrennt nach Bodensubstrat 

zwischengelagert, abtransportiert und verwertet.
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